Darstellung Bebauungsplan mit integrierter Grinordnung

Anderung und Erweiterung "Gewerbegebiet Ost II" 2. Deckblatt
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PLANLICHE UND TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO)

Das Bauland wird im Geltungsbereich des Bebauungsplanes

"Gewerbegebiet Ost II“ wie folgt festgesetzt:

Gewerbegebiet (GE) gem. § 8 BauNVO

Ausnahmen nach § 8 Abs. (3) sind zulassig.

Eingeschréanktes Gewerbegebiet (GEe) gemaR § 1 Abs. 5 BauNVO
i.V. mit § 8 Abs. 1 BauNVO

Im Baugebiet GEe 2.1 sind nur solche Gewerbebetriebe zuldssig, deren Nutzung das Wohnen nicht
wesentlich stort. Ausnahmen nach § 8 Abs. (3) BauNVO sind ausgeschlossen. Insbesondere sind

Betriebsleiterwohnungen und sonstige nichtgewerbliche Nutzungen unzul&ssig.

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 - 21 BauNVO)

Nutzungskreuz: Erlauterung:

196/3

GEe 2.1
0,8 1,6
GH - 450,70 m (1. NHN
FD,SD,PD

GE 1.1
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[10.0]

GH - 461,50 m (i. NHN

FD,SD,PD

Baugebiet: GE1

Grundflachenzahl GRZ: 0,8 Geschossflachenzahl GFZ: 1,6

max. Wandhohe = Hohe Uber Geléande - max. 9m
max. Firsthohe = Hohe Uber Gelande - max. 10,50m

Dachform: SD : Satteldach
FD : Flachdach

PD: Pultdach

Abweichungen im Baugebiet GE 1.1 (FI.-Nr. 196/1 (T), 196/17 (T), Gmkg. Wolfsegg, Markt
Massing)

Baugebiet: GE 1.1

GE1.1 |

Grundflachenzahl GRZ: 0,8 Baumassenzahl BMZ: 10

0,8 [10,

GH - 461,50 m . NHN

max. Geb&udehdhe = 461,50 m i. NHN

FD/SD/PD Dachform: SD : Satteldach
FD : Flachdach

PD: Pultdach

Baugebiet: GE 2

Grundflachenzahl GRZ: 0,8 Geschossflachenzahl GFZ: 1,6

max. Wandhéhe = Héhe Uber Gelande - max. 8m
max. Firsthohe = Hohe Uber Gelande - max. 10,50m

Dachform: SD : Satteldach
FD : Flachdach

PD: Pultdach

Baugebiet: GE 2.1

GE 2.1

Grundflachenzahl GRZ: 0,8 Geschossflachenzahl GFZ: 1,6

0,816

GH - 450,70 m 0. NHN

max. Gebaudehohe = 450,70 m . NHN

FD/SD/PD Dachform:

SD : Satteldach
FD : Flachdach

PD: Pultdach

Baugebiet: GEe 2.1

Grundflachenzahl GRZ: 0,8 Geschossflachenzahl GFZ: 1,6

GEe 2.1
08 [ 1,6

GH - 450,70 m U. NHN max. Geb&udehdhe = 450,70 m . NHN

FD/SD/PD

Dachform: SD : Satteldach
FD : Flachdach

PD: Pultdach
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BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB und Art. 91 BayBO)

Bereich GE 1-2:

Dacher: Pultdacher 12-15° und Satteldacher max. 27° Dachneigung,
Flachdacher mit 0° bis 3° Dachneigung.
Photovoltaik- und Solaranlagen sind auf Pult,- Flach- und Satteldachern
zulassig, auf Pult- und Flachdachern ist eine zusatzliche
Unterkonstruktion mit Sonnenausrichtung bis max. 1,50m ber Dach-
flache zulassig.
Untergeordnete Dachaufbauten sind zulassig, dartiber hinaus
notwendige Anlagen sind ebenfalls zulassig.

Dachgauben Dachgauben und Dacheinschnitte sind unzulassig

Dachdeckung Es sind naturrote und mattgraue Dachdeckungen, sowie eine Begriinung
des Daches zulassig.
Zink, Kupfer oder Blei sind als Dachdeckungsmaterial aus Griinden des
Gewasserschutzes unzulassig.

Bauhdhe Die maximale Héhe der baulichen Anlagen im Geltungsbereich des

Bebauungsplans wird uber die in der Nutzungsschablone festgesetzte
maximale Gebaude Hoéhe in m . NHN definiert. Diese Hohe gilt fur alle
Dacharten (Sattel-, Pult- und Flachdacher) einschlieRlich Attika.

Untergeordnete Dachaufbauten, Photovoltaik- und Solaranlagen sowie
sonstige notwendige technische Anlagen sind zusatzlich zulassig, soweit
in 3.1.1 geregelt.

Die Messung der Gebaudehdhe erfolgt ab dem geplanten
Gelandeniveau.

Werbeanlagen Werbeanlagen an Wandflachen bzw. Hinweisschilder sind bis 1,0m

Hoéhe und 5,0m Lange in zuriickhaltender Farbgebung (matte Farben,
einfarbig, ohne Leuchtreklame) sind zulassig.

Freistehende Anlagen diirfen an den Kopfenden der Gebaude als
Sammelwerbeanlage errichtet werden. Diese diirfen eine Hohe bzw.
Breite von max. 4,50x4,50m nicht Giberschreiten. Werbeanlagen auf

Dachflachen sind nicht zulassig.

Werbeanlagen, die von der St 2086 aus sichtbar sind, miissen so
gestaltet sein, dass eine langere Blickabwendung des Fahrzeuglenkers
nach aller Erfahrung nicht erforderlich ist. Dies bedeutet insbesondere:
- nicht tberdimensioniert

- blendfrei (keine reflektierenden Folien verwenden)

- nicht beweglich (z.B. Wechselwerbung, Laufbander, Blinklichter etc.)
- in sekundenbruchteilen erfassbar

Diese Anforderungen sind dann erfullt, wenn der Firmenname in
unaufdringlicher Farbgebung, auch von aufl3en oder von innen
beleuchtet, am Gebaude angebracht ist und die GroRe das lbliche Mal
eines Firmennamens am Betriebsgebaude nicht tUbersteigt.

Aufschiittungen und Abgrabungen

Abgrabungen sind fir GE 1 bis zu einer maximalen Hohe von 2,0m zulassig, Aufschittungen
sind fir GE 1 bis zu einer maximalen Hohe von 1,0m zulassig.

Aufschittungen sind fir GE 2 bis zu einer maximalen Héhe von 3,0m, Abgrabungen bis zu
einer maximalen Hohe von 1,0m zulassig.

Stltzmauern sind bis zu einer Héhe von 2,0m zulassig.

Einfriedungen

Maschendrahtzdune oder Stabmattenzaune sind nur mit Hinterpflanzung durch Gehdlze oder durch
eine Bepflanzung mit Klettergehdlzen bis zu einer Héhe von 2,00m zulassig. Sockel und
Sockelmauern sind nicht zulédssig. Fir Stabmattenzaune gilt ein Mindestabstand von 7,50m zur St.
2086

Abpflanzungen mit geschnittenen Nadelgehdlzen und Heckenpflanzungen mit geometrischer
Formgestaltung sind nicht zulassig.

BAUWEISE, BAUGRENZEN, STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22 u. 23 BauNVO)

Fir die Uberbaubare Grundstiicksflache ist keine Bauweise festgesetzt

Baugrenze mit den nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
Uberbaubaren Grundstiicksflachen

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind auf den nicht
Uberbaubaren Grundstuicksflachen unzulassig. Stellplatze und
Verkehrsanlagen sind auch auBerhalb der Baugrenze zulassig, sofern
diese ohne Gebaude oder Carports errichtet werden.

Infrastrukturelle Nebenanlagen im Sinne des §14 (2) BauNVO sind auch
aullerhalb der Baugrenze zulassig. Zur St. 2086 ist ein Mindestabstand
von 7,50 m, gemessen vom Fahrbahnrand, einzuhalten.

Zu den seitlichen Grundstlicksgrenzen sind die Abstandsflachen gemafR der BayBO einzuhalten

e Geltungsbereich

Trennlinie fur Baubereiche unterschiedlicher Nutzungsart
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Bauverbotszone f. die Staatsstralle 2086
Die Bauverbotszone von 20m zum bitumindsen Fahrbahnrand der St. 2086

ist zu beachten.

Stellplatze

Fir bauliche Anlagen im Plangebiet, bei denen ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu
erwarten ist, sind Stellplatze in ausreichender Zahl herzustellen.

Die Anzahl der herzustellenden Stellplatze richtet sich nach der jeweils geltenden Anlage zur
Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) in der Fassung vom 01.10.2025.

VERKEHRSFLACHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

offentliche Verkehrsflache mit Angabe der Regelausbaubreite in

Asphaltbauweise. Von den angegebenen Malfien kann in geringem
Umfang abgewichen werden.

StraRenbegrenzungslinie

Versiegelung:

Strallen, Platze und Wege im 6ffentlichen Bereich sind behindertengerecht entsprechend
DIN 18030 zu gestalten.

Um die abzuleitenden Regenwassermengen zu reduzieren, ist die Flachenversiegelung auf das
notwendige Maf} zu begrenzen.

OFFENTLICHE UND PRIVATE GRUNFLACHE (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Offentliche Griinflache / StraRenbegleitgriin

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTWASSERLEITUNGEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

< < bestehende Leitung Bayernwerk
oberirdisch / unterirdisch

bestehende Leitung Gasversorgung ESB

bestehende Leitung der Telekom

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG
VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20,25 und Abs. 6 BauGB)

Ver- und Entsorgung

Niederschlagswasser

Flachenversiegelungen sind auf das unbedingt erforderliche Mal} zu beschranken. Das auf den
befestigten Flachen und Dachflachen anfallende Niederschlagswasser darf nicht in den
Schmutzwasserkanal geleitet werden und ist nach Moglichkeit auf dem Privatgrundstiick zu
versickern. Uberschiissiges Oberflachenwassers kann (iber Sammelanlagen dem geplanten
Regenrickhaltebecken zugefuhrt werden. Eine gesonderte Vorreinigung kann erforderlich
werden.

Bei der Planung der Niederschlagswasserableitung sind das DWA-Merkblatt M153 und die
DWA-Arbeitsblatter A117 bzw. A138 in den jeweils gliltigen Fassungen zu beachten.

Offentliche Griinflichen

Allgemeine Pflanzfestsetzungen
Alle Gehdlze mussen den Qualitatsanforderungen des Bund Deutscher Baumschulen

(BDB) entsprechen. Es sind, falls verfligbar, autochthone Gehdlze zu verwenden. Die

Pflanzung muss unmittelbar auf die Fertigstellung der Gebaude und ErschlieBungsanlagen
folgenden Pflanzperiode erfolgen. Ausgefallene Gehdlze sind zu ersetzen. Die Pflanzungen sind
durch angemessene Pflege dauerhaft zu sichern. Die Baumscheiben sind auf auf mind. 2,50 x
2,50 m zu dimensionieren.

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.3

10.3.1

M 1:1.000

Die 6ffentlichen Griinflachen sind entsprechend den Festsetzungen durch Planzeichen
wahlweise mit folgenden Baumen zu bepflanzen. Die Standorte sind frei verschiebbar, die
Anzahl ist einzuhalten.

Flache fur Baumpflanzung

Baum 1. Ordnung, H, 3xv., STU 12-14cm

Am Rand des Baugebietes ist eine Baumreihe mit den unten angefiihrten Baumarten zu
pflanzen. Der Standort ist verschiebbar festgesetzt.

Die Anzahl, sowie die Pflanzqualitat sind einzuhalten.

Acer pseudoplatanus - Berg-Ahorn
Acer platanoides i.S. - Spitz-Ahorn
Betula pendula - Sand-Birke
Fraxinus excelsior - Gem. Esche
Quercus robur - Stiel-Eiche
Tilia cordata - Winter-Linde

Offentliche Griinflachen / StraRenbegleitgriin / Parkflachen / Verkehrsberuhigter Bereich /
Pflegeweg

Bei Ansaaten ist Saatgut nach Rasensaatgutmischung (RSM), Typ Landschaftsrasen zu
verwenden. Landschaftsrasenflachen sollen méglichst artenreich (hoher Krauteranteil) angelegt
und extensiv gepflegt werden. Beim StralRenbegleitgriin / Pflegeweg kann alternativ ein
Schotterrasen angelegt werden.

Parkflachen sind als Pflasterflachen (auch mit breiten Rasenfugen) oder Schotterrasen
auszufihren. Fir die Ansaaten ist die Rasensaatgutmischung (RSM), Typ 5.1 Parkplatzrasen
zu verwenden.

Schutz des Oberbodens

Der anstehende Oberboden ist insgesamt zur Wiederverwendung zu sichern (DIN 18915/3);
eine Zwischenbegriinung mit Leguminosen ist vorzunehmen.

Private Griinflache
mit GroRbaumen

Trenngrin

Die als Trenngriin ausgewiesene private Grunflache, ist mit Saatgut nach
Rasensaatgutmischung (RSM) Typ Landschaftsrasen, zu begriinen. Landschaftsrasenflachen
artenreich (hoher Krauteranteil) anzulegen, dauerhaft zu unterhalten, extensiv zu pflegen und
bei Verlust zu ersetzen.

Alternativ kénnen die Grinflachen mit einer autochthonen Rasensaatgutmischung der
Herkunftsregion 16 begriint werden. Hierzu wird der Schmetterlings- und Wildbienensaum von
Rieger-Hofmann GmbH oder Ahnliches empfohlen. Diingung und Pestizideinséatze sind zu
vermeiden.

Zudem ist die Grinflache, auBerhalb der Bauverbotszone mit einer 2-reihigen, heimischen
Baumhecke, mdglichst aus autochthonem Gehdlzmaterial zu bepflanzen.

Reihenabstand 1,50 m, sowie ein Abstand zwischen den Reihen von 1,5 m. Die Gehdlze sind im
Dreiecksverband zu pflanzen. Dabei ist zu beachten, dass 6 GroRbaume (gem. Planzeichen) in
die Heckenpflanzung zu integrieren und mindestens zwei verschiedene Arten hiervon zu wahlen
sind. Ansonsten ist auf eine gute Durchmischung der aufgelisteten Straucher und Heister zu
achten. Zur Orientierung der prozentualen Verteilung kann Festsetzungspunkt 10.4.3
herangezogen werden. Vorranging sind dabei aus artenschutzrechtlichen Griinden zu wahlende
Geholze, um die Dorngrasmiicke (Curruca communis) zu fordern (siehe ,Straucher zur
Forderung der Dorngrasmiicke”).

Die Pflanzung ist von Privateigentimern vorzunehmen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen.
Pflanzenarten, und -qualitdten gemafl nachfolgender Aufstellung:

Mindestpflanzqualitat Baume: H, 2xv, oB, 100-150 cm
Hei, 2xv, oB, 60-100 cm
Str, 2xv, 0B, 60-100 cm

Mindestqualitat Heister:
Mindestpflanzqualitat Straucher:

Botanischer Name Deutscher Name

GrolRbdume

Acer platanoides Spitz Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Quercus robur Stiel-Eiche
Tilia cordata Winter-Linde
MittelgroRe Baume

Carpinus betulus Hainbuche
Kleinbdume

Sorbus aria Echte Mehlbeere
Sorbus aucuparia Vogelbeere
Heister

Acer campestre Feld-Ahorn
Betula pendula Sand-Birke

Prunus avium Vogel-Kirsche

Straucher

Cornus sanguinea Hartriegel

Crataegus monogyna Eingriffliger Weil3dorn
Euonymus europaeus Europaisches Pfaffenhiitchen

Ligustrum vulgare Liguster

Lonicera xylosteum Gewadhnliche Heckenkirsche
Rhamnus cartharticus Kreuzdorn

Rhamnus frangula Faulbaum

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.4

1.

1.1

12.

Straucher zur Férderung der Dorngrasmiicke (sind bevorzugt zu pflanzen)

Corylus avellana Haselnuss
Prunus spinosa Schlehdorn
Rosa canina Hunds-Rose
Rubus fruticosus Brombeere

Schwarzer Holunder
Purpur-Weide

Sambucus nigra
Salix purpurea

Allgemeine Pflanzfestsetzungen

Alle Gehdlze mussen den Qualitatsanforderungen des Bund Deutscher Baumschulen (BDB)
entsprechen. Es sollen ausschlieBlich heimische Gehdlze verwendet werden. Die Pflanzung
muss in der unmittelbar auf die Fertigstellung der Gebaude und ErschlieBungsanlagen
folgenden Pflanzperiode erfolgen. Ausgefallene Geholze sind zu ersetzen.

Begriinung innerhalb Gewerbegebietsausweisungen:
Pflanzung durch die Grundstiickseigentiimer

20% der ausgewiesenen Gewerbeflachen sind grundsatzlich als Grinflachen auszubilden. Dies
kann als Staudenpflanzung, Hecke oder Rasen geschehen. Im GEe 2.1 sind diesbezuglich
mindestens 750 m? als Griinflachen auszubilden.

Durch die Grundstiicksbesitzer ist auf den Privatgrundstiicken je angefangene 1.000gm
Gesamtgrundstiicksflache mindestens ein Baum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Die Pflanzungen sind durch angemessene Pflege dauerhaft zu sichern.

Folgende Arten kénnen verwendet werden:
Obstgehdlze

(z.B. Apfel, Birne, Zwetschge, Kirsche in Sorten, WalnuR)

Es sind ausschlieBlich Feuerbrand-resistente Sorten zu verwenden.

Laubgehdlze

Acer campestre Feld-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Betula pendula Hange-Birke
Carpinus betulus Hainbuche

Fraxinus excelsior Gemeine Esche

Juglans regia Walnuf}
Prunus avium Vogel-Kirsche
Pyrus pyraster Wild-Birne
Tilia cordata Winter-Linde
Sorbus aucuparia Eberesche

Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere

Mindestpflanzqualitat: Hochstamm, 2xv., mit Ballen, 10-12

Bepflanzung der privaten Grundstlicksgrenzen

Es ist je Grundstiicksseite eine 2-reihige heimische Baumhecke maoglichst aus autochthonem
Geholzmaterial zu pflanzen. Reihenabstand 1,50m sowie ein Abstand zwischen den Reihen von
1,50m. Die Gehdlze sind im Dreiecksverband zu pflanzen. Die Pflanzung ist von
Privateigentimern vorzunehmen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Pflanzarten, -verteilung
und -qualitdten gemaR nachfolgende Aufstellung:

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 5%
Corylus avellana Hasel 5%
Crataegus monogyna Eingriffliger Weildorn 3%
Euonymus europaeus Pfaffenhitchen 10%
Ligustrum vulgare Liguster 15%
Lonicera xylosteum Gewohnliche Heckenkirsche 15%
Prunus spinosa Schlehe 15%
Rhamnus cartharticus Kreuzdorn 10%
Rosa canina Hunds-Rose 10%
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 5%

Pflanzqualitat: Strauch, 2xv, mind. 3-5 Grundtriebe, mind. 100cm

Baume:
Acer campestre Feld-Ahorn 3%
Betula pendula Sand-Birke 2%

Prunus avium Vogel-Kirsche 2%

Pflanzqualitat: Heister, 2xv., mind. 150cm
PKW - Stellplatze

Private Stellplatzflaichen sind zusatzlich mit Laubgehdlzen gem. Pflanzliste (siehe Punkt 10.4.2)
zu begriinen. Es sind dabei je 10 Stellplatze 1 Laubgeholz zu pflanzen. Die Baumpflanzungen
sind durch geeignete MalRnahmen gegen Anfahren/Beschadigung durch Fahrzeuge zu
schitzen. Die Baumscheiben sind auf auf mind. 2,50 x 2,50 m zu dimensionieren.

Ausgleichsflachen im Sinne des §1a (3) BauGB

Dem durch die Planung verursachten Eingriff in Natur und Landschaft wird folgende externe
Kompensationsflache zugeordnet:

Flurstiick: 493 (Teilflache)

Gemarkung: Rof3bach

Gemeinde: Niedertaufkirchen

Landkreis: Muhldorf a. Inn

Die Ausgleichsflache wird im Umweltbericht hinsichtlich Lage, Zielzustand,
EntwicklungsmaRnahmen und Pflege beschrieben.

Die Sicherung der Kompensationsflache erfolgt durch eine grundbuchrechtliche Eintragung
(beschrankte personliche Dienstbarkeit oder Reallast) zugunsten des Freistaates Bayern.
Eine Ausfertigung der Sicherungsurkunde ist der zustéandigen Unteren Naturschutzbehdrde
vorzulegen.

Da sich die Kompensationsflache aulRerhalb des Landkreises Rottal-Inn befindet, ist die Untere
Naturschutzbehérde Mihldorf a. Inn zu informieren.

LARMSCHUTZ

Festsetzung von Emissionskontingenten gemaf der DIN 45691:2006-12

Das Plangebiet ist nach § 1 BauNVO hinsichtlich der maximal zuldssigen Gerauschemissionen
gegliedert. Zulassig sind nur Betriebe und Anlagen, deren Gerausche in ihrer Wirkung auf
mafgebliche Immissionsorte im Sinne von Nr. A1.3 der TA Larm die in der folgenden Tabelle
angegebenen Emissionskontingente Lgx nach DIN 45691:2006-12 weder wahrend der Tagzeit
(6:00 bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) Gberschreiten:

Zulassige Emissionskontingente L., [dB(A) je m?]

Bauquartier mit Emissionsbezugsflache Sgx Lek,. Tag Lek,Nacht
GE 1.1 (Sgk-~ 7.550 m2) 59 44
GE 1.2 (Sgx ~ 7.100 m?) 61 46
GE 1.3 (Sgk ~ 10.970 m?) 64 49
GE 2.1 (Sgk ~ 7.640 m?) 60 45
GEe 2.1 (Sgk ~ 2.300 m?) 62 47
GE 2.2 (Sgk ~8.210 m?) 62 47
GE 2.3 (Sgk ~ 13.700 m?) 64 49

Sek: Emissionsbezugsflache gemaR Planzeichen

An den nachfolgend angegebenen Immissionsorten gelten fir die Bauquartiere GE 1.1 und
GE 2.1 um die in der folgenden Tabelle genannten Zusatzkontingente erhdhte
Emissionskontingente:

Zusatzkontingente L., zus [dB(A) je m?]

Immissionsorte: Lek,zus
Einzelanwesen "Siemensstralle 13" auf Grundstiick FI.Nr. 418

Einzelanwesen "Eggenfeldener Stralle 41" auf Grundsttick FI.Nr. 144

Einzelanwesen "Eggenfeldener StralRe 38" auf Grundstuick FI.Nr. 191

Wohnnutzungen stdlich der Bahnlinie Passau - Muhldorf am Inn mit dem
Schutzanspruch eines allgemeinen Wohngebiets (WA) It. Eintragung im

Flachennutzungsplan

Die Zusatzkontingente gelten nicht fir das eingeschrankte Gewerbegebiet GEe 2.1.

Die Einhaltung zulassiger Emissionskontingente ist nach den Vorgaben der DIN 45691:2006-12,
Abschnitt 5 zu prifen. Die Ermittlung der Immissionskontingente erfolgt nach

DIN 45691:2006-12, Abschnitt 4.5 unter ausschlieRlicher Berlicksichtigung der geometrischen
Ausbreitungsdampfung.

Unterschreitet das sich aus den festgesetzten Emissionskontingenten ergebende zulassige
Immissionskontingent den an einem mafigeblichen Immissionsort jeweils geltenden
Immissionsrichtwert der TA Larm um mehr als 15 dB(A), so erhéht sich das verfligbare
Immissionskontingent auf den Wert Lx = IRW - 15 dB(A). Dieser Wert entspricht der
Relevanzgrenze nach DIN 45691.

Die Festsetzung von Emissionskontingenten gilt nicht fir Immissionsorte mit der
Schutzbedurftigkeit eines Gewerbegebietes.

WASSERWIRTSCHAFT
Im Plangebiet GEe 2.1 ist eine Vorrichtung zur Sammlung von Niederschlagswasser zu errichten.

Die Anlage muss uber eine geeignete Entnahmeeinrichtung verfligen, die eine Nutzung des
gespeicherten Wassers fiir betriebliche Zwecke ermdglicht.

Der Uberlauf dieser Vorrichtung ist an die éffentliche Regenwasserkanalisation anzuschlieRen. Die
Ableitung muss gedrosselt erfolgen, um die Kanalisation nicht zu Gberlasten.

Die Lage, GréRe und technische Ausfiihrung der Vorrichtung zur Sammlung von
Niederschlagswasser sind im Rahmen des Bauantrags darzustellen und mit der zustandigen
Wasserbehdrde abzustimmen. Die Bemessung der Zisterne hat unter Beriicksichtigung der
ortlichen Niederschlagsverhaltnisse und der geplanten Dachflachen zu erfolgen. Eine konkrete
Mindestgrée wird nicht vorgegeben. Der Nachweis der ausreichenden Dimensionierung ist im
Bauantragsverfahren zu erbringen.
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HINWEISE:

- Nach Art. 8 Abs. 1 bis 2 des Denkmalschutzgesetzes sind Bodendenkmaler dem Bayerischen
Landesamt fir Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehdrde zu melden.

- Fur Pflanzungen sind die Grenzabstande gemal AGBGB zu beachten

- Die Merkblatter der E.ON Netz GmbH; E.ON Bayern AG zur 110 kV und 20 kV Leitung
Merkheft fir Baufachleute; Merkblatt "Nahbereich von Hochspannungsmasten";
Merkheft "Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen”, sowie
das Sicherheitsmerkblatt und Kabelschutzanweisung sind zu berticksichtigen.
Weiterhin gilt vor Beginn der Baumassnahmen (mind. 4 Wochen) die Energieversorger
zu unterrichten.

- Die Speicherung und Entnahme des Niederschlagswassers zu Nutzzwecken auf dem
Grundsttick ist zulassig.

- Die Versickerung von Niederschlagswasser ist im Plangebiet aufgrund der
hydrogeologischen Gegebenheiten ausgeschlossen. Die konkrete Ausgestaltung der
Regenwasserbewirtschaftung, insbesondere hinsichtlich der Riickhaltung und Reinigung,
wird im Rahmen des wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens festgelegt. Dabei kann
die Umsetzung entweder dezentral durch die jeweiligen Grundstiickseigentimer oder
zentral Uber ein gemeinschaftliches Riickhaltesystem mit gegebenenfalls vorgelagerter
Vorreinigung erfolgen. Die MalRnahmen sind entsprechend den Anforderungen des
Wasserrechts umzusetzen.

- Bei Gewerbegebieten ist bei einer unterirdischen Versickerung oder Einleitung in ein
Oberflachengewasser grundsatzlich eine wasserrechtliche Behandlung erforderlich.

- Der naturliche Ablauf wild abflieBenden Wassers darf gem. §37 WHG nicht nachteilig fur
anliegende Grundstlcke verandert werden.

- Eine Einleitung von Oberflachenwasser in die Entwasserungseinrichtungen der St 2086 ist
unzulassig.

- Die in den Festsetzungen genannten DIN-Normen missen als Bestandteil des
Bebauungsplanes auf Nachfrage vorgelegt werden.

- Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
Der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen hat entsprechend den einschlagigen
Vorschriften, insbesondere der Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen und tber Fachbetriebe (Anlagenverordnung - VawS) zu
folgen.

- In den Einzelgenehmigungsverfahren soll durch die Bauaufsichtsbehorde nach § 1 Absatz 4
BauVorlV die Vorlage schalltechnischer Gutachten angeordnet werden. Im Falle der
Anwendung von Art. 58 BayBO ("Genehmigungsfreistellung") ist durch den Bauherren mit
der Genehmigungsfreistellungsvorlage ein schalltechnisches Gutachten einzureichen.
Qualifiziert nachzuweisen ist darin fur alle mafgeblichen Immissionsorte im Sinne von
Nr. A.1.3 der TA Larm, dass die zu erwartende anlagenbezogene Gerauschentwicklung
durch das jeweils geplante Vorhaben mit den als zulassig festgesetzten
Emissionskontingenten LEK respektive mit den damit an den maRgeblichen
Immissionsorten einhergehenden Immissionskontingenten LIK Gbereinstimmt. Dazu sind die
Beurteilungspegel unter den zum Zeitpunkt der Genehmigung tatsachlich anzusetzenden
Schallausbreitungsverhaltnissen (Einrechnung aller Zusatzdampfungen aus Luftabsorption,
Boden- und Meteorologieverhaltnissen und Abschirmungen sowie Reflexionseinfliisse)
entsprechend den geltenden Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien (in der Regel nach
der TA Larm) zu ermitteln und vergleichend mit den Immissionskontingenten zu bewerten,
die sich aus der vom jeweiligen Vorhaben in Anspruch genommenen Teilflache der
Emissionsbezugsflache nach der festgesetzten Berechnungsmethodik der
DIN 45691:2006-12 errechnen.

- Die Beurteilung der Gerauschsituation an Immissionsorten mit der Schutzbedurftigkeit eines
Gewerbegebiets erfolg liber einen quantifizierenden Vergleich der betrieblichen
Beurteilungspegel mit den in einem Gewerbegebiet geltenden Immissionsrichtwerten der TA
Larm. Die jeweils zuladssigen Immissionsrichtwertanteile sind dabei im Rahmen einer
Einzelfallbeurteilung, die die Umstdnde und Randbedingungen des jeweiligen Vorhabens
wirdigt, zu bestimmen und festzulegen.

- Neben der Nichtzulassung von Betriebsleiterwohnungen ist zu beachten, dass auch fir
Burordume die Larmgrenzwerte fiir ein GE bei Tag einzuhalten sind.

- Die DIN 14090 Richtlinien tber Flachen fir Feuerwehren auf Grundstlicken ist zu beachten

- Ab einer Gebaudehohe von 7 Metern ist ein zweiter baulicher Rettungsweg gemaf den
geltenden bauordnungsrechtlichen Vorschriften vorzusehen.

- Die offentliche Wasserleitung ist mindestens so auszulegen, dass bei gleichzeitiger
Benutzung von 2 néchstgelegenen Hydranten - Uberflurhydranten nach DIN 3222 ein
Forderstrom von je 96 m® iber 2 Stunden bei einer Férderhdhe von 4 bar erreicht wird.
Alle weiteren Anforderungen sind im Rahmen der Erschlieffungsplanung mit der
Fachstelle abzustimmen.

- Je nach Leistungsbedarf ist ein zusatzlicher Transformatorstandort notwendig. Dieser
muss eine Grundflache von mind. 18 bis 35 gm aufweisen. Eine beschrankte personliche
Dienstbarkeit ist fur diese Flache einzutragen. Im Rahmen der ErschlieBungsplanung
ist dies mit dem Versorger nochmals abzustimmen.

- Bei der Errichtung von Betriebsleiterwohnungen sind jeweils die einzuhaltenden
Immissionsrichtwerte nach TA Larm fur die einzelnen Wohnungen zu ermitteln und im

Rahmen der Baugenehmigung nachzuweisen.

- Im Bereich der Bauverbotszone liegen Erdgashochdruckleitungen
(Energienetze Bayern GmbH & Co. KG)
Eine Gefahrdung der Erdgas-Hochdruckleitung HD0902, sowie 0835 jeweils mit
Begleitkabel muss unbedingt vermieden werden.

Fir Anlagen der 6ffentlichen Gasversorgungen sind das Energiewirtschaftsgesetz, die
Gashochdruckverordnung (GasHL-VO) und das DVGW-Regelwerk zu beachten. Die
zustandige Aufsichtsbehorde ist das Bayerische Staatsministerium fir Wirtschaft, Verkehr
und Technologie.

Situation Erdgashochdruckleitungen HD 0902 und HD0835

o Nach DVGW-Arbeitsblatt G 463 ist ein Schutzstreifen von 6,0 m Breite, je 3,0 m links
und rechts der Leitung, eingetragen und gesichert (HD0902), bzw. 4,0m Breite ,je
2,0 m links und rechts der Leitung (HD0835)

e Die Priifung und Freigabe der Leitung erfolgte durch einen TUV-Sachverstandigen.
¢ Die Leitung wird entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt G 466/i kontrolliert.

Aus vorstehenden Griinden, die in Ubereinstimmung mit dem DVGW-Regelwerk stehen,
wird auf die wichtigsten Forderungen hingewiesen:

o Tiefbauarbeiten im Schutzstreifen der Erdgas-Hochdruck-Leitung sind unzulédssig!

¢ In dem Schutzstreifen sind alle MaBnahmen zu unterlassen, die den Bestand der
Anlage gefahrden oder den Betrieb, Wartung und Unterhalt beeintrachtigen
konnten.

o Das Merkblatt fir Bauarbeiten im Bereich von Gasleitungen ist zu beachten.

o Solarkollektoren diirfen nicht in den Schutzstreifen ragen.

o Die Anlage von Zaunen, Absperrungen oder Ahnlichem, sowie der Bau von
Parkplatzen, kreuzenden StraBen, Wege, Ver- u. Entsorgungseinrichtungen etc. ist
nur mit unserer ausdriicklichen Zustimmung und bei Beachtung unserer Auflagen
maoglich.

* Bei Kreuzungen mit Leitungen, Kabeln o. &. sind ausreichende Sicherheitsabstéande
einzuhalten

e Der Einsatz von Maschinen im Schutzstreifen ist nur nach vorheriger Absprache mit der
Energienetze Bayern GmbH & Co. KG gestattet.

¢ In Bezug auf die Baugrenze evtl. genehmigungsrechtlich untergeordneter
Gebaudeteile wie Lichtschachte, AuBentreppen, Fundamente etc. sind im
Schutzstreifen nicht zuldssig!

e Der anstehende Boden im Bereich des Schutzstreifens darf nicht angeschnitten und
das Geldndeniveau liber der Erdgas-Hochdruck-Leitung nicht verandert werden!

¢ Uberbauungen, Bepflanzung mit Baumen oder dauerhafte Lagerung von
Gegenstidnden im Schutzstreifen der Erdgas-Hochdruck-Leitung ist nicht zuladssig!

o Beider kurzzeitigen Lagerung von Gegenstanden im Schutzstreifen darf es zu keiner
Setzung des Bodens aufgrund zu hoher Bodenauflagekrafte durch das Lagergut bzw.
dessen Transport kommen.

o Aufgrund der Gefahrdung durch Rutschungen bei Baugrube, muss der Abstand
zwischen Baugrenze und Schutzstreifen 10 m betragen.

o Der Schutzstreifen muss zu jeder Zeit frei zuganglich sein!

Die Armaturengruppe, sowie der Verteilerschrank auf FI.-Nr. 196/4, missen jederzeit frei
zuganglich bleiben.

Sofern Grundstiicke veraufRert werden, missen die eingetragenen Dienstbarkeiten
entsprechend mit Ubertragen werden.

Muissen im Zuge der BaumalRnahme Anlagenteile der Energienetze Bayern GmbH & Co.
KG umgelegt oder verandert werden, so tragt der Verursacher die Kosten.

Friihzeitig vor Beginn der Bauarbeiten muss mit der Energienetze Bayern GmbH & Co. KG
ein Vor-Ort-Termin vereinbart werden.

- Hinweis zum Verhaltnis von Bauleitplanung und besonderem Artenschutz:

Die Bauleitplanung unterliegt den artenschutzrechtlichen Verboten nicht unmittelbar,
Bedeutung erlangen sie dadurch, dass ein Bauleitplan im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB nicht
erforderlich ist, wenn seiner Durchfiihrung nicht ausrdumbare Hindernisse, z. B.
artenschutzrechtliche Verbotstatbestande, entgegenstehen. Dennoch ist der Bauherr eines
im Geltungsbereich eines Bebauungsplans zulassigen Vorhabens nicht davor geschiitzt ist,
dass die Realisierung seines Vorhabens an artenschutzrechtlichen Hindernissen scheitern
kann. Anderungen im Art bestand zwischen der Aufstellung eines Bebauungsplans und dem
Zeitpunkt der Bebauung sind zu bertcksichtigen.

Hinweis zur Darstellung der Planinhalte und Rechtsgrundlagen

Die bisherigen Festsetzungen des giiltigen Bebauungsplans "Gewerbegebiet Ost II" (aul3erhalb des 2.
Deckblattes) bleiben weiterhin in Kraft und sind zur besseren Ubersicht grau hinterlegt.

Die aktuell giiltigen Festsetzungen fiir das 2. Deckblatt, einschlieRlich aller Anderungen und
Erganzungen, sind in schwarzer Schrift dargestellt.
Diese Vorgehensweise dient der rechtssicheren Dokumentation der Planfortschreibung und

gewahrleistet die Transparenz der Abwagungs- und Entscheidungsprozesse im Sinne des § 1 Abs. 7
BauGB.

REVHIOUORKUNULAGEN:
- BauGB in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414),
zuletzt geandert durch Art. 1 G v. 20.11.2014 / 1748
- BauNVO in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132),
zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 /1548
- PlanzV in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58)
- BayBO in der Fassung vom 14.08.2007 (GVBI. S. 558),
zuletzt gedndert am 11.12.2013
- Bayerisches Stralen- und Wegenetz (BayStrWG)

- Baugesetzbuch (BauGB)

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S.
3634), zuletzt gedndert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. | Nr.

394).
- Verordnung lber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO)

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. |

Nr. 176), in Kraft seit dem 7. Juli 2023.

- Verordnung zur Ausarbeitung der Bauleitplane und Darstellung der Planinhalte (PlanZV 90)

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt geandert

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802).
- Bayerische Bauordnung (BayBO)

Bayerische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI.
S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt gedndert durch § 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2025 (GVBI.

S. 215).
- Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO)

Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.
August 1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-1), zuletzt gedndert durch § 2 des Gesetzes

vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 573).

- Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. | Nr. 323).

- Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung in der Fassung der Bekanntmachung vom

18. Marz 2021 (BGBI. | S. 540), zuletzt geandert durch Art. 10 des Gesetzes vom 23.
Oktober 2024 (BGBI. | Nr. 323).

- Bayerisches Staatsministerium fiir Wohnen, Bau und Verkehr (Hrsg.): Bauen im Einklang
mit Natur und Landschaft - Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Ein Leitfaden. Miinchen,

Dezember 2021.
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Verfahrensvermerke Bebauungsplan

1. Anderungsbeschluss:

Der Markt Massing hat in der Sitzung vom .............. die Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes
"Gewerbegebiet Ost II" 2. Deckblatt mit integrierter Griinordnung gem. §2 Abs. 1 BauGB beschlossen. Der
Beschluss wurde am ...........cccccceeene ortsublich bekannt gemacht.

Massing, den...........ccocoeviiininenenn. -Siegel- e

1. Blrgermeister, Hr. Thiel

2.Beteiligung der Offentlichkeit:

Die frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit der Gelegenheit zur AuRerung und

Erorterung hatam ..........cccoceeeneee UM e, im Rathaus Massing stattgefunden.

Massing, den........c.cccceviiieeeiiinenn. -Siegel-
1. Burgermeister, Hr. Thiel

3. Beteiligung der Behorden:

Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden gemaf § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom
.......................... bis einschlieBlich ................................. unterrichtet und zur AuRerung aufgefordert.

1. Burgermeister, Hr. Thiel

4. Offentliche Auslequng und Beteiligung der Behdrden:

Der Entwurf zum Bebauungsplan wurde in der Fassung vom .................. mit der Begriindung und den
vorliegenen umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom...................... bis einschlieRlich
................. offentlich ausgelegt. Dies wurde am ..................... ortsublich bekannt gemacht. Den Behérden und

sonstigen Tragern offentlicher Belange wurde gemaf § 4 Abs. 2 BauGB im selben Zeitraum Gelegenheit zur

Stellungnahme gegeben.

Massing, den.........ccccceeiiieneiiinnnnn. -Siegel-
1. Burgermeister, Hr. Thiel

6. Satzungsbeschluss:

Der Markt Massing hat mit Beschluss des Marktrats vom ...................... den Bebauungsplan mit integriertem
Grunordnung in der Fassung vom ...........ccceeueeee. gemal §10 Abs. 1 BauGB und Art. 91 BayBO als Satzung

beschlossen.

Massing, den........c.ccccceeviieeeniinenn. -Siegel-
1. Burgermeister, Hr. Thiel

7. Bekanntmachung:

Der Bebauungsplan Anderung und Erweiterung "Gewerbegebiet Ost 11" 2. Deckblatt,mit integrierter

Grinordnung, ist ortsuiblich durch Aushang an allen Amtstafeln am ................. bekannt gemacht worden. Der
Bebauungsplan wird mit Begriindung und Umweltbericht ab ................. im Rathaus, zu jedermanns Einsicht
bereit gehalten (§10 Abs. 3 BauGB).

Der Bebauungsplan ist somit am ................. in Kraft getreten.

Massing, den.........ccccocoveviiiinennnn. sSiegel- e

1. Blrgermeister, Hr. Thiel

weitergegeben oder anderweitig genutzt werden.

Alle Angaben zum Bestand ohne Gewabhr. Volisténdigkeit, Richtigkeit und Lage der Leitungen im
Bestand sind vom Ausfiihrenden eigenverantwortlich bei den Versorgungstragern zu ermitteln und
zu liberprifen. Die Planunterlagen sind ausschlieBlich fiir den internen Gebrauch des Auftraggebers
bestimmt und diirfen ohne schriftliche Zustimmung des Planverfassers nicht vervielfiltigt, an Dritte
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e Korrektur Textliche Hinweise nach Schallgutachten 3218-02_E01, Stand 13.11.2025 F.MUEHLSTRASSER | 13.11.2025

d Ergénzung Textliche Hinweise nach Schallgutachten 3218-02_EO01, Stand 12.11.2025 F. MUEHLSTRASSER| 12.11.2025

c Nach Mail vom 31.10.2025: Neue Flurkarte und Larmkontingentierung einarbeiten F.MUEHLSTRASSER/ JHORN|  11.11.2025

b BNT der Ausgleichsflachenplanung andern, Geltungsbereich Ausgleichsflache entspr. anpassen F.KURMIS / J.HORN | 23.10.2025

a GEe 2.1: Festsetzungen zur Firsthéhe abhandern F.KURMIS / JHORN | 10.09.2025
INDEX ANDERUNG GEPR./ GEZ.: DATUM:
PLANINHALT: GEZ./ GEPR.: DATUM:

- H - J. HORN 09.09.2025
Bebauungsplan mit integrierter Grinordnung RIS 10.06.202
A : " . " . .
Anderung und Erweiterung "Gewerbegebiet Ost Il PROJEKTNUMMER: | ANLAGE:
2. Deckblatt 35307
PLANNUMMER: INDEX: MASSSTAB:
VORHABENSTRAGER: ENTWURFSVERFASSER:
: COPLAN AG

Markt Massing Hofmark 35

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (8721) 705 - 0

Fax: +49 (8721) 705 - 105
eggenfelden@coplan-online.de

Berta-Hummel-Stralle 2
84323 Massing

Massing
ORT DATUM

Eggenfelden 13.11.2025

UNTERSCHRIFT DATUM

UNTERSCHRIFT

FUNDSTELLE: V:\daten\Schaffhauser..\35307_Aenderung..\0500\BP_VP\IV-EP-BP01d_M1000.dwg PLANGROSSE:

1,35mx 0,84m = 1,13m2



AutoCAD SHX Text
440.84

AutoCAD SHX Text
441.01

AutoCAD SHX Text
440.92

AutoCAD SHX Text
441.09

AutoCAD SHX Text
441.32

AutoCAD SHX Text
441.53

AutoCAD SHX Text
441.77

AutoCAD SHX Text
442.09

AutoCAD SHX Text
442.38

AutoCAD SHX Text
442.47

AutoCAD SHX Text
442.34


	Pläne und Ansichten
	IV-EP-BP01e_M1000


